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Gemeinde Haselau 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0322/2021/HAS/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 25.08.2021 

Bearbeiter: Jan-Christian Wiese AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau 09.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Haselau 28.09.2021 öffentlich 

 

Aufstellungsbeschluss für die Überplanung einer Fläche entlang der 
Hohenhorster Chaussee, westlich der Straße Großer Landweg 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Gemeindevertretung diskutierte im vergangenen Jahr über mögliche Entwick-
lungsflächen. Bei einer dieser Flächen handelt es sich um einen Bereich entlang der 
Hohenhorster Chaussee. Der entsprechende Bereich erstreckt sich nördlich der 
Straße zwischen der Hausnummer 27 und der Straße Großer Landweg. Die genaue 
Lage ist dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. 
 
Die Flächeneigentümer kamen auf die Gemeinde zu, um eine Überplanung der Flä-
che hinsichtlich der Schaffung von weiteren Wohnbaugrundstücken zu erwirken.  
 
Im gemeindlichen Flächennutzungsplan ist die Fläche derzeit als Fläche für die 
Landwirtschaft ausgewiesen.  
 
Derzeit nimmt die Fläche am Außenbereich der Gemeinde teil. Daher ist eine Wohn-
bebauung derzeit nicht möglich. Lediglich für die östlich gelegene Bebauung liegt 
Bestandsschutz vor. Eine bauliche Erweiterung ist dort nur in einem äußerst be-
grenzten Umfang denkbar. 
 
Im Verlauf der Hohenhorster Chaussee existiert regelmäßig eine klassische Straßen-
randbebauung. Lediglich innerhalb des betreffenden Bereiches ist aufgrund der Au-
ßenbereichslage momentan keine Wohnbauentwicklung möglich.  
 
Die Aufstellung eines Bebauungsplanes kann jedoch die entsprechende Bebauung 
ermöglichen. Hierbei sollte als Begrenzung für das Ausmaß des Bebauungsplanes 
die Grenze des Landschaftsschutzgebietes angesetzt werden. Diese ermöglicht ent-
weder die Schaffung von großzügigen Grundstücken mit einer Baureihe oder aber 
die Schaffung von zwei Baugrundstücken hintereinander. Hierbei würden die Grund-
stücksgrößen jedoch häufig zwischen 500 und 650 m² liegen.      
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Finanzierung: 
Die Kosten eines etwaigen Bauleitplanverfahren sind in den Haushalt mit einzustel-
len. Gleichzeitig ist mit den Vorhabenträgern ein Vertrag zur Übernahme sämtlicher 
Planungskosten zuschließen.   
 
 
  
Beschlussvorschlag: 
Der Bau-, Wege- und Planungsausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung be-
schließt, einen Bereich entlang der Hohenhorster Chaussee, östlich der Hausnum-
mer 27 und westlich der Straße Großer Landweg den Bebauungsplanes Nr. 11 auf-
zustellen. Planungsziel ist die Ausweisung eines Wohngebietes. 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist nach § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu 
machen. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
  Peter Bröker 
(Bürgermeister) 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 



Antrag zur Gemeindevertretung Haselau am 01.06,2021: 

 

Die Gemeindevertretung Haselau möge folgende Resolution beschließen: 

 

Die Gemeinde Haselau fordert die Hansestadt Hamburg und das Land 

Schleswig-Holstein einschließlich ihrer unterstellten Behörden auf, die 

Planungen zur „Wiederanbindung der Haseldorfer Marsch an die Tideelbe“ 

sofort zu beenden und Vorhaben nicht weiter zu verfolgen.  

 

Begründung:  

Die Öffnung des Binnenelbepolders  

 gefährdet die Sicherheit der Bewohner der Haseldorfer Marsch, da der 

Küstenschutz geschwächt würde. 

 schadet der Umwelt. 

 verändert die Flutdynamik der Elbe nur unmerklich. 

 und verursacht unverhältnismäßig hohe Kosten. 

Eine ausführlichere Begründung liegt als Präsentation bei.  
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Stellungnahme zur Fortschreibung des Generalplans Küstenschutz Schleswig-Holstein 

2022 

 

Meine Anmerkungen zur Fortschreibung beziehen sich im Wesentlichen auf das Gebiet der 

Pinneberger Elbmarschen. Die Westküste, die Halligen und die Ostküste werden sicher auch 

eigenständige Anmerkungen formulieren. 

 

Redaktionelle Anmerkung  

Auf Seite 19 einmal und Seite 29 dreimal wird auf die Abs 6 hingewiesen es muss aber Abs 7 

heißen. 

 

 

Seite 7 Abs 1 

Da die Verwaltungen verständliche Texte verbreiten wollen, sollte auf Klimaresilienz 

verzichtet werden.  

 

Seite 7 Abs 4 

Die Grundsätze sollten auch in dieser Fortschreibung enthalten sein und nicht nur ein Verweis 

auf den Plan von 2012 erfolgen. 

 

Seite 9 Abs2 

Die Klimakulisse kann unter dem angegebenen Link nicht eingesehen werden. Es wird das 

Portal der Landesregierung angezeigt, dort ist aber kein Untertitel Klimakulisse vorhanden 

oder ich habe ihn nicht gefunden. 

 

Seite 16 Abs 1 

Bei den Berechnungen sollte von einem oberen RCP 8,5 ausgegangen werden.  

 

Seite 18 Abs 1 
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Der Windstau und der Sturmflutseegang auf der Elbe muss nach der Fahrrinnenanpassung neu 

ermittelt werden. 

 

Seite 21 Abs 3 

Bei den Regionaldeichen sind in den Elbmarschen bauliche Anlagen am oder im Deich 

vorhanden und tlw. durch Bebauungspläne auch aus den letzten Jahren zulässig. Eine 

Verstärkung ist daher kaum innendeichs durchzuführen. Dies hat eine besondere Bedeutung 

unter Berücksichtigung der neuen Diskussion der Veränderung des Zwischedeichsgebiet in 

der Haseldorfer Marsch. 

Der neue LEP mit seinen Vorranggebieten für Klimafolgenanpassung im Küstenbereich muss 

dieses in diesen, wahrscheinlich nicht nur in den Flussgebieten, berücksichtigen. 

 

Seite 26 Abs 3 

Nach § 60 LWG ist das Land Schleswig-Holstein für den Bau und die Instandhaltung der 

Landesschutzdeiche verantwortlich. Für die Regionaldeiche sind dies die Wasser- und 

Bodenverbände. Wenn die Landesschutzdeiche durch Baumaßnahmen, wie neue Sperrwerke 

verändert werden, dann entstehen neue Gefahrenansätze an den Regionaldeichen, dies kann 

aber nicht von den dort zuständigen Wasser- und Bodenverbänden übernommen werden, hier 

sollten die herangezogen werden in deren Interesse die Veränderung liegt. 

 

Seite 27 Abs 2 

Nach § 81 (1) 4 LWG sind auf Strandwällen ist es verboten Auf- oder Abspülungen 

vorzunehmen. Wenn für die Wurt von Bishorst keine Sicherungsmaßnahmen in allernächster 

Zukunft vorgenommen werden, dann wird die letzte noch vor dem Deich liegende Wurt 

verschwunden sein, obwohl sie nach dem Archäologischen Landesamt von Bedeutung, u. a. 

dem Lancewad-Plan, ist. 

 

Seite 28 Abs 1 

Was ist der Fußpunkt der Innenböschung eines Deiches? Ist dies die deichseitige Seite der 

Fahrbahn der Deichverteidigungsstraße? Wenn dies so gesehen wird, dann sind an vielen 

Regionaldeichen die geforderten 25 m nicht eingehalten.  

Siehe hierzu den rechtskräftigen B-Plan Haselau Nr. 3 4.Änderung, ein Deichschutzstreifen 

von 5,00 m von der deichseitigen Grundstücksgrenze. 

 

Seite 32  



Die Finanzierung der Deichbau und Küstenschtzmaßnahmen war bis 2017 auf drei Säulen 

verteilt und ab 2018 auf vier Säulen. In der jüngsten Zeit wurde eine Veränderung in der 

Bereitstellung von EU-Mitteln bekannt, die zu erheblichen Einbußen geführt hätte und von 

einigen EU-Politiker als Kollateralschaden bezeichnet wurde. In wie weit die Finanzierung 

wieder auf den vorherigen Stand tatsächlich zurück geführt wird, muss überprüft werden. 

Im Jahre 2010 wurde von der Landesregierung versucht eine Küstenschutzabgabe für das Jahr 

2012 einzuführen, für die Menschen die von Küstenschutzmaßnahmen profitieren. Wegen der 

vielen Proteste wurde auf eine Einführung bisher verzichtet, aber….? 

Hierzu ist anzumerken, dass ab dem 1.1.1971 die Unterhaltung der Landesschutzdeiche von 

den Wasser- und Bodenverbänden auf das Land übergegangen ist. Ab 1803 gab es ein 

einheitliches Deichrecht mit den holsteinischen Deichbänden, die später in die Wasser- und 

Bodenverbände übergegangen sind und 1937 ein einheitliches Verbandsrecht erhielten. 

 

Seite 35 Abs 5 

Das Fehlen von Seegangsdaten für den Bereich der Tideelbe ist misslich und muss durch eine 

Erhebung dieser Daten in naher Zukunft vervollständigt werden. 

 

Seite 37 Abs 4 

Die unterschiedlichen Höhenangaben bezogen auf NN, MThw und Pegelnull können in 

Stresssituationen leicht zu Verwechslungen führen und sollten vereinheitlicht werden. 

 

Seite 39 Abs 3 

Da die Fahrrinnenanpassung abgeschlossen ist muss jetzt eine Ermittlung der HW 200-Werte 

erfolgen. Eine hydronumerische Modellierung auf Grund der Daten von Cuxhaven ist nicht 

ausreichend da die Fahrrinnenanpassung starke hydraulische Veränderungen hervorrufen 

könnte. 

 

Seite 41 Abs 1 

Es wäre sinnvoll die Deichabschnitte bei denen Verstärkungsbedarf vorhanden war und die 

durch Maßnahmen behoben wurden tabellarisch zu benennen. 

 

Seite 42 Abs 1 

Die Differenzen zum BAW-Gutachten sollten dargestellt werden. 



 

Seite 48 Abs 3 

Der Zustand der Mitteldeich in den Elbmarschen ist nach der Sicherheitsabschätzung in den 

Elbmarschen nicht ausreichend. Der Wasser- und Bodenverband sollte daher aufgefordert 

werden eine erneute Sicherheitsüberprüfung und danach entsprechend 

Verbesserungsmaßnahmen durchzuführen. 

 

Seite 57 Abs 3 

Die Sicherung der Festlandsküsten wird für die Tideelbe nicht berücksichtigt. Das 

Deichvorland im Bereich Hetlingen vor der Hetlinger Schanze verliert immer wieder Sand, 

dieses sollte bei der Fahrrinnenanpassung durch Sandaufspülungen ausgeglichen werden, die 

aus Naturschutzbedenken, aber abgelehnt wurden. Vergleiche auch Sandaufspülungen vor 

Sylt und Stellungnahmen der Naturschutzverbände, 
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info 30121 Neuerlass der Pflanzenabfallverordnung SH – Einschränkungen beim Verbrennen von pflanzlichen Abfällen 

  
S.-H. Gemeindetag • Reventlouallee 6 • 24105 Kiel  24105 Kiel, 08.07.2021 

Empfänger   

der SHGT – info–intern Reventlouallee 6/ II. Stock 

- Ämter  Haus der kommunalen Selbstverwaltung 

- Gemeinden Telefon: 0431 570050-50 

- Zweckverbände  Telefax: 0431 570050-54 

im Verbandsbereich des SHGT E-Mail: info@shgt.de 

 Internet: www.shgt.de 

 
 Aktenzeichen: 70.13.35 Ki 

 Zuständig: Herr Kiewitz 

 Telefon/Durchwahl: 56 

 

SHGT - info-intern Nr. 301/21 

 Neuerlass der Pflanzenabfallverordnung –  

Einschränkungen beim Verbrennen von pflanzlichen Abfällen 

- Feuer zur Pflege eines Brauchtums (z.B. Osterfeuer) weiterhin möglich - 
 
Nach langen (politischen) Beratungsprozessen hat das Ministerium für Energiewen-
de, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) eine novellierte 
Landesverordnung über die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Ab-
fallentsorgungsanlagen - Pflanzenabfallverordnung - (PflAbfVO) verkündet (GVOBl. 
2021, 637). Sie ist am 11. Juni 2021 in Kraft getreten.  
 
Gem. § 1 Abs. 2 PflAbfVO sind pflanzliche Abfälle im Sinne der Verordnung nur die-
jenigen Abfälle, die im Rahmen der Bewirtschaftung bewachsener Flächen auf 
Grundstücken im Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB anfallen. Dies hat zur 
Konsequenz, dass die „Beseitigung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallbeseiti-
gungsanlagen“ (§ 28 Abs. 1 S. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz, KrWG) innerhalb zu-
sammenhängend bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB) nicht mehr zulässig ist. Pflanzli-
che Abfälle aus Hausgärten usw. müssen in diesen Bereichen also entweder (als 
Kompost- oder Mulchmaterial) im eigenen Garten verwertet oder über die Biotonne 
entsorgt werden. 
 
Für den Außenbereich sieht die Verordnung darüber hinaus in § 2 strengere Voraus-
setzungen für die Verbrennung vor als bisher. Das Verbrennen von pflanzlichen Ab-
fällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen ist im Einzelfall nur zulässig, wenn 
zunächst keine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit nach § 15 Absatz 2 
KrWG zu besorgen ist (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 PflAbfVO). Die Verwertung oder Überlassung 
an den öffentlich-rechtlichen Entsorger muss zusätzlich technisch unmöglich oder 
wirtschaftlich unzumutbar sein (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 PflAbfVO). Nach § 2 Abs. 2 
PflAbfVO sollen die Abfälle nur auf dem Grundstück verbrannt werden, auf dem sie 
angefallen sind.  

- 
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Das Vorliegen dieser Voraussetzungen muss der unteren Abfallentsorgungsbehörde 
fünf Werktage vor dem Verbrennen angezeigt werden (§ 2 Abs. 3 PflAbfVO).  
 
§ 3 der Verordnung enthält Ausnahmefälle, in denen (im Außenbereich) weiterhin wie 
bisher verbrannt werden darf, z.B. aus Gründen der Pflanzengesundheit, aus kultur-
technischen Gründen und in bestimmten Fällen der Knickpflege. 
 
 
Ausdrücklich hinzuweisen ist auf die Tatsache, dass Brennmaterial für Feuer zur 
Pflege eines Brauchtums (z.B. Osterfeuer o.ä.) unabhängig von einer möglichen 
Herkunft aus der Forst- oder Gartenpflege nicht die Definition von Abfall im Sinne 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) erfüllt. Solche Feuer sind also nach wie vor 
nicht abfallrechtlich zu beurteilen. Für die Frage ihrer Zulässigkeit ändert sich durch 
die neue PflAbfVO nichts. 
 
Ursprünglich hatte das MELUND beabsichtigt, die Pflanzenabfallverordnung gänzlich 
aufzuheben und keinerlei Möglichkeit des Verbrennens pflanzlicher Abfälle zuzulas-
sen. Der SHGT hatte sich in seiner Stellungnahme für den grundsätzlichen Erhalt der 
Pflanzenabfallverordnung und gewisser Möglichkeiten des Verbrennens ausgespro-
chen.  
 
 

- Ende info-intern Nr. 301/21 - 
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